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TRANSPORT + LOGISTIK

V iele betrachten Übergangsfris-
ten beim Inkrafttreten neuer

Gefahrguttransportvorschriften
als kompliziertes Prozedere, auf
das man lieber verzichten sollte.
Meist haben aber gerade diese
Zeiten, in denen altes und neues
Recht nebeneinander stehen, un-
übersehbare Vorteile. So können
Fehler in den neuen Vorschriften
gegebenenfalls noch ausgebügelt
werden.

Auch in der Ausgabe 2009 von
RID/ADR haben wir dafür wieder
ein gutes Beispiel. In den UN-Gre-
mien hatte man sich auf eine be-
sondere Kennzeichnung für um-
weltgefährliche Stoffe geeinigt.
Leider übersah man im Rahmen
der sogenannten „Harmonisie-
rung“ der Verkehrsträgervorschrif-
ten mit diesen UN-Empfehlung,
dass die einzelnen Verkehrsträger
auch eigenen Verkehrsbedingun-
gen unterliegen und man eben
nicht nur harmonisieren kann um
der Harmonisierung willen. So sol-
len beispielsweise Lkw und Con-
tainer ab 2011 mit dem neuen
Kennzeichen für umweltgefähr-
dende Stoffe (Fisch & Baum) in der
Größe 25 x 25 cm bezettelt werden,
wenn sich auf dem Fahrzeug oder
in dem Container Güter befinden,
die den Kriterien für umweltge-
fährliche Stoffe entsprechen. 

So weit, so gut. Aber woher be-
kommt der für die Kennzeichnung
Verantwortliche eigentlich die
notwendigen Informationen, dass
es sich bei den geladenen Gütern
um eben diese „umweltgefährli-
chen“ Stoffe handelt? Die Aus-
sage, dies könne man ja an den
Versandstücken erkennen, die
ebenfalls eine entsprechende
Kennzeichnung tragen müssen,
geht leider häufig ins Leere.
Gleichzeitig mit dieser neuen
Kennzeichnung hat man nämlich
im sog. „Expertengremium“ fest-
gelegt, dass Versandstücke bis zu
einem bestimmten Volumen (5 
Liter pro Versandstück) nicht mit
diesem Kennzeichen versehen
sein müssen. Die Vorschrift in
5.3.6 bezieht sich aber nicht auf
die tatsächlich auf den Versand-
stücken vorhandene Kennzeich-
nung, sondern generell nur auf
die umweltgefährdenden Stoff-
eigenschaften. Außer demjenigen,
der die eigentliche Klassifizierung
vornimmt, hat aber in der gesam-
ten Transportkette niemand diese
Informationen. 

Bei den UN-Gremien, die sich
speziell mit den Verkehrsträgern
Straße und Schiene befassen, ist
dieser Schwachpunkt mittlerweile
aufgefallen und man bemüht sich
hier, bis zum endgültigen Inkraft-

treten des neuen Rechts eine
praktikable Regelung zu finden.
Eine der vorgeschlagenen Maß-
nahmen ist ein zusätzlicher Ein-
trag im Beförderungspapier, der
auf die umweltgefährdende Ei-
genschaft des Stoffes hinweist.
Dann hätten alle Beteiligten zu-
mindest eine entsprechende In-
formation. 

Andererseits führt man aber
hier mit der Bezettelung von
Fahrzeugen wieder eine Regelung
ein, die wir vor Jahren bei den Ge-
fahrzetteln schon einmal heftig

diskutiert hatten und die dazu
führte, dass generell auf eine Be-
zettelung der Fahrzeuge – abge-
sehen von wenigen Ausnahmen –
verzichtet wurde, da hier beson-
ders im Sammelverkehr unüber-
brückbare Probleme geschaffen
worden wären, ohne auch nur
eine Spur von mehr Sicherheit zu
erhalten. 

Hoffen wir, dass es gelingt,
während der Übergangsfrist noch
eine wirklich praktikable Lösung
für den europäischen Landver-
kehr zu entwickeln.
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